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  Recht & Steuern

Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die auf die politi-
sche Willensbildung Einfluss nehmen und die öffentliche Mei-
nung beeinflussen. Steuerbegünstigte Körperschaften haben 
die Allgemeinheit zweckorientiert zu fördern und sind allein 
aus diesem Grunde steuerlich begünstigt. Ob sie einen politi-
schen Willen bilden und äußern und die öffentliche Meinung 
beeinflussen dürfen, ist hingegen umstritten. Einige Bestim-
mungen der Abgabenordnung befassen sich mit der Abgren-
zung gemeinnützigen Engagements von der Tätigkeit der Par-
teien und parteinahen Organisationen. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat dazu eine ständige Rechtsprechung entwickelt, 
zuletzt mit Entscheidungen zur Kampagnen-Organisation 
Attac, die sämtlich auch im Teil II des Bundessteuerblatts 
veröffentlicht wurden und damit von der Finanzverwaltung 
in vergleichbaren Fällen anzuwenden sind. Gleichwohl hat es 
im Nachgang zu dem Attac-Urteil irritierende Fälle gegeben, 
in denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, und eine 
intensive Diskussion mit der Forderung an den Gesetzgeber, 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten – Engagierte und Finanz-
beamte – zu schaffen. 

Das jüngste Jahressteuergesetz hat einige erfreuliche Ver-
besserungen für Nonprofits gebracht, eine Klarstellung 
zur politischen Betätigung steuerbegünstigter Organisa-
tionen allerdings nicht. 

Keine Absicht der Repräsentation
Zwar hatten sich Länderfinanzminister im Gesetzge-
bungsverfahren für eine entsprechende Regelung aus-
gesprochen (BR-Drucks. 746/1/29 v. 11.12.2020, S. 5). Die 
Steuerbegünstigung solle nicht dadurch ausgeschlossen 
sein, dass eine „steuerbegünstigte Körperschaft bei der 
Verfolgung ihrer steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke politisch tätig wird, wenn ihre steuerbegünstigte 
Tätigkeit mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist” 
(§ 58 Nr. 11 AO n. F.). Damit wäre zumindest klargestellt 
worden, dass die Einwirkung auf die öffentliche Meinung, 
auf die politische Willensbildung, auf politische Parteien 
und staatliche Entscheidungen grundsätzlich als legitime 
Instrumente der Zweckverfolgung anerkannt werden. 
Der nur den Parteien erlaubte Versuch, an der Volksver-
tretung mitzuwirken, also an politische Macht zu gelan-
gen, sollte in Übereinstimmung mit sonstigen Wertungen 
des Gesetzes offensichtlich ausgeschlossen sein. Der Vor-
schlag fand im Bundesrat allerdings keine Mehrheit und 
wurde auch nicht von der gesamten Regierungskoalition 

getragen. Schließlich sei die Rechtslage auch ohne Neu-
regelung klar: „Eine gemeinnützige Körperschaft könne 
sich politisch betätigen, wenn der gemeinnützige Zweck 
damit verfolgt werde und Politik nicht der Hauptzweck 
sei“ (BT-Drucks. 19/25160 v. 10.12.2020, S. 160).

Die Unsicherheit bleibt
In der Tat darf sich eine gemeinnützige Körperschaft 
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung politisch 
engagieren, wenn dies der Verfolgung ihrer steuerbe-
günstigten Zwecke dient und dazu erforderlich ist. Die 
notwendigen Abgrenzungen und Wertungen wären dann 
eine Frage der Umstände des Einzelfalls.

Unsicherheiten der Organisationen, denen oft die Mit-
tel für eine spezialisierte Beratung fehlen, bestehen daher 
fort: 
⁄ Können sie es riskieren, ihre Wächterrolle zugunsten 

von Demokratie und Menschenrechten wahrzuneh-
men, sich in ihrer ganzen Arbeit auf die Themenan-
waltschaft zu konzentrieren?

⁄ Dürfen sie sich zu tagespolitischen Themen einmi-
schen, die an sich jeden angehen?

⁄ Oder sollen sie im Interesse ihrer Handlungsfreiheit 
auf den Status der Gemeinnützigkeit und damit auf 
Steuerprivilegien, den Zugang zu öffentlichen Förder-
geldern und Einrichtungen und die besondere Repu-
tation verzichten?

Vorschlag der Finanzverwaltung
Nun hat immerhin das Bundesministerium für Fi-
nanzen (BMF) den Ländern einen (inzwischen aber 
wohl zunächst gescheiterten) Vorschlag zur überfäl-
ligen Präzisierung von Nr. 16  des Anwendungserlas-
ses zur Abgabenordung (AEAO) zu § 52  AO vorgelegt 
(IV C 4 – S 0171/19/10026:031), dessen aktuelle Fassung 
die nach der BFH-Rechtsprechung bestehenden (begrenz-
ten) Möglichkeiten einer politischen Betätigung gemein-
nütziger Organisationen in der Tat nicht hinreichend 
deutlich werden lässt. Der Vorschlag lautet wie folgt:

 „Eine steuerbegünstigte Organisation darf sich innerhalb 
ihrer steuerbegünstigten Zwecke politisch betätigen, wenn 
die steuerbegünstigte Tätigkeit mit einer politischen Zielset-
zung verbunden ist. Sie fördert auch dann noch ihre steuerbe-
günstigten Zwecke, wenn sie gelegentlich zu tagespolitischen 
Themen Stellung nimmt (z. B. für einen Aufruf eines Sport-
vereins gegen „Rassismus“ anlässlich von Vorkommnissen 
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Bis dahin gehen die Diskussionen weiter. Und auch 
die Entwicklungen in der Praxis: Der Verein Change.org 
hat seine Steuerbegünstigung verloren, die Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistin-
nen und Antifaschisten (VVN-BdA) ist wieder als gemein-
nützig anerkannt, und Attac zieht vor das Bundesverfas-
sungsgericht. Damit verbunden sind neue Impulse für die 
Rechtsentwicklung, die einen modernen, arbeitsteiligen 
Dritten Sektor akzeptiert und fördert.

Kurz & knapp
Gemeinnützige Organisationen verfügen auch im Lichte 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der Praxis 
der Finanzverwaltung über weitreichende Möglichkeiten, 
sich politisch zu betätigen. Sie verfolgen damit keinen 
eigenständigen politischen Zweck, dürfen dies aber tun 
zur Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke 
oder gelegentlich und anlassbezogen als Corporate Citi-
zens. Gleichwohl bleiben Unsicherheiten. Der Gesetzge-
ber bleibt zu einer klaren Regelung an der Schnittstelle 
zwischen „allgemeinpolitischem Mandat“ und Gemein-
nutz aufgefordert und kann auf diesem Wege die Rolle 
zivilgesellschaftlicher Organisationen in der gesellschaft-
lichen Entwicklung modern ausgestalten. 

Zum Thema
Im Internet
www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
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bei einem Fußballspiel oder wenn Karnevals- und Sportver-
eine sich für Frieden oder gegen Rassismus engagieren und 
zu Friedens- oder Antirassismus-Demonstrationen aufrufen). 
Zur Förderung der Allgemeinheit gehört zudem die kritische 
öffentliche Information und Diskussion, um ein nach § 52 Ab-
satz 2 AO begünstigtes Anliegen der Öffentlichkeit und damit 
auch Politikern nahezubringen. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 AO 
ist zu beachten.“

Bei der Formulierung ist bemerkenswert, dass eine Ein-
schränkung der politischen Betätigung, die im Rahmen 
der gemeinnützigen Zweckverwirklichung erfolgt, nicht 
mehr vorgesehen ist. Außerdem wird klargestellt, dass 
auch Nonprofits als Corporate Citizens in Ausübung des 
Rechts auf Meinungsäußerung „gelegentliche“ Stellung-
nahmen „zu tagespolitischen Themen“ anlassbezogen für 
übergreifende gesellschaftliche Anliegen abgeben dürfen, 
die außerhalb der eigentlichen Satzungszwecke liegen. 
Diese Klarstellung spiegelt letztlich eine bereits vielfach 
gelebte Praxis in den Finanzämtern wieder. Ausgeschlos-
sen bleibt sowohl die unmittelbare als auch die mittel-
bare Unterstützung politischer Parteien.

Allerdings bestimmt der Anwendungserlass nur die 
Praxis der Finanzverwaltung; die Rechtsprechung kann 
davon durchaus abweichen. So hat der BFH nicht zu-
letzt in seiner jüngsten Entscheidung v. 10.12.2020 (Az.: 
V R 14/20) die Auffassung vertreten, dass gemeinnützigen 
Körperschaften die Einflussnahme auf die politische Wil-
lensbildung und öffentliche Meinung nur dann gestattet 
sei, „wenn dies – lediglich ergänzend – der Zweckver-
wirklichung diene“. Die Einwirkung müsse „gegenüber 
der unmittelbaren Förderung des steuerbegünstigten 
Zwecks in den Hintergrund treten“ und die „Beschäfti-
gung mit politischen Vorgängen [...] im Rahmen dessen 
liegen, was das Eintreten für die steuerbegünstigten Ziele 
und deren Verwirklichung erfordere“. Damit schließt er 
sowohl eine überwiegende politische Betätigung für die 
eigenen steuerbegünstigten Zwecke als auch ein Enga-
gement außerhalb des Satzungszwecks aus. Und auch 
die durch unbestimmte Rechtsbegriffe angedeuteten 
Grenzen der politischen Betätigung bleiben unklar. Es 
bleibt abzuwarten, ob der Vorschlag Eingang in den Er-
lass findet. In jedem Falle bleibt der Gesetzgeber gefor-
dert. Vorschläge zur Änderung der §§ 51, 52, 56, 58 oder 
63 AO liegen vor.
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